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Das Gericht des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich ein Kind befindet, 
kann nicht das Sorgerecht für dieses Kind vorläufig einem Elternteil zusprechen, 

wenn ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats, das in der Hauptsache zuständig ist, 
das Sorgerecht bereits auf den anderen Elternteil übertragen hat 

In einem solchen Fall Dringlichkeit anzunehmen, verstieße gegen den Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung der Entscheidungen der Mitgliedstaaten und gegen das vom 

Gesetzgeber verfolgte Ziel, darauf hinzuwirken, dass es nicht zu widerrechtlichem Verbringen und 
Zurückhalten von Kindern zwischen Mitgliedstaaten kommt 

Die Gemeinschaftsverordnung über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung1 sieht vor, 
dass die Gerichte eines Mitgliedstaats in diesen Bereichen in dringenden Fällen einstweilige 
Maßnahmen einschließlich Schutzmaßnahmen in Bezug auf Personen oder 
Vermögensgegenstände anordnen können, die sich im Hoheitsgebiet dieses Staates befinden, 
auch wenn ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats in der Hauptsache zuständig ist. 

Frau Detiček, eine slowenische Staatsangehörige, und Herr Sgueglia, ein italienischer 
Staatsangehöriger, in Scheidung  liegende Eheleute, lebten 25 Jahre lang in Italien. Am 25. Juli 
2007 übertrug das zuständige Gericht in Tivoli (Italien), das mit dem Scheidungsantrag der 
Eheleute befasst ist, in dessen Rahmen es auch um das Sorgerecht für ihre 1997 geborene 
Tochter Antonella geht, vorläufig das alleinige Sorgerecht auf Herrn Sgueglia und ordnete die 
vorläufige Unterbringung des Kindes in einem Heim in Rom an. Am selben Tag verließ Frau 
Detiček mit ihrer Tochter Italien und begab sich nach Slowenien, wo die beiden seither leben. 

Mit Entscheidung eines slowenischen Gerichts wurde der Beschluss des Gerichts in Tivoli für in 
der Republik Slowenien vollstreckbar erklärt. Auf der Grundlage dieser Entscheidung wurde ein 
Vollstreckungsverfahren zur Herausgabe des Kindes an seinen Vater und Unterbringung im Heim 
eingeleitet. 

In der Folge sprach das slowenische Gericht Frau Detiček auf deren Antrag unter Berufung auf 
eine Änderung der Umstände und das Kindeswohl das vorläufige Sorgerecht zu. Das Gericht 
stellte fest, dass sich Antonella in ihr soziales Umfeld in Slowenien integriert habe. Eine Rückkehr 
nach Italien und erzwungene Unterbringung in einem Heim liefe dem Wohlergehen des Kindes 
zuwider, weil dies ein irreversibles körperliches und seelisches Trauma hervorrufen könnte. Zudem 
habe Antonella während des Gerichtsverfahrens in Slowenien den Wunsch geäußert, bei ihrer 
Mutter in Slowenien zu bleiben. 

Das Višje sodišče v Mariboru (Obergericht Maribor) (Slowenien), bei dem Herr Sguelgia ein 
Rechtsmittel einlegte, hat den Gerichtshof gefragt, ob das Gericht des Mitgliedstaats, in dessen 
Hoheitsgebiet sich das Kind befindet, eine einstweilige Maßnahme erlassen kann, die darauf 
abzielt, das Sorgerecht für das Kind einem Elternteil zuzusprechen, wenn ein Gericht eines 
anderen Mitgliedstaats bereits eine Entscheidung erlassen hat, mit der das Sorgerecht für das 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur 
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Kind vorläufig auf den anderen Elternteil übertragen worden ist, und diese Entscheidung im 
erstgenannten Mitgliedstaat für vollstreckbar erklärt wurde. 

Der Gerichtshof weist zunächst darauf hin, dass die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem sich das 
Kind befindet, die in den Rechtsvorschriften dieses Staates vorgesehenen einstweiligen 
Maßnahmen oder Schutzmaßnahmen nur anordnen dürfen, wenn drei kumulative 
Voraussetzungen erfüllt sind: Die betreffenden Maßnahmen müssen dringend sein, sie müssen in 
Bezug auf Personen oder Vermögensgegenstände getroffen werden, die sich in dem Mitgliedstaat 
befinden, in dem das betreffende Gerichte seinen Sitz hat, und sie müssen vorübergehender Art 
sein. Liegt auch nur eine dieser drei Voraussetzungen nicht vor, kann die beabsichtigte Maßnahme 
nicht unter eine Ausnahme von dem im Recht der Europäischen Union festgelegten 
Zuständigkeitssystem fallen. 

Der Begriff der Dringlichkeit in der einschlägigen Bestimmung2 der Verordnung bezieht sich sowohl 
auf die Situation, in der sich das Kind befindet, als auch auf die praktische Unmöglichkeit, den die 
elterliche Verantwortung betreffenden Antrag bei dem in der Hauptsache zuständigen Gericht zu 
stellen. 

Der Gerichtshof führt aus, dass die Umstände des vorliegenden Falles die Feststellung einer 
solchen Dringlichkeit nicht zulassen. 

Erstens verstieße die Annahme von Dringlichkeit in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens 
gegen den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der Entscheidungen der Mitgliedstaaten, 
der auf dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens der Mitgliedstaaten beruht. Wenn nämlich 
eine Änderung der Umstände infolge eines schrittweisen Prozesses wie der Integration des Kindes 
in ein neues Umfeld genügte, damit ein in der Hauptsache nicht zuständiges Gericht eine 
einstweilige Maßnahme erlassen darf, die auf Änderung der die elterliche Verantwortung 
betreffenden Maßnahme des in der Hauptsache zuständigen Gerichts abzielt, würde die eventuelle 
Langsamkeit des Vollstreckungsverfahrens im ersuchten Mitgliedstaat dazu beitragen, 
Bedingungen zu schaffen, die es dem erstgenannten Gericht erlauben, die Vollstreckung der für 
vollstreckbar erklärten Entscheidung zu verhindern. Eine solche Auslegung würde unmittelbar die 
Grundsätze erschüttern, auf denen diese Verordnung beruht.  

Zweitens ergibt sich im vorliegenden Fall die Änderung in der Lage des Kindes aus einem 
widerrechtlichen Verbringen im Sinne der Verordnung. In einem solchen Fall Dringlichkeit 
anzunehmen, verstieße gegen das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel, darauf hinzuwirken, dass es 
nicht zu widerrechtlichem Verbringen und Zurückhalten von Kindern zwischen Mitgliedstaaten 
kommt. Würde zugelassen, dass Maßnahmen getroffen werden, die zu einer Änderung der 
elterlichen Verantwortung führen, würde letztlich durch Konsolidierung der durch ein rechtswidriges 
Verhalten geschaffenen Tatsachen die Position des Elternteils gestärkt, der für das widerrechtliche 
Verbringen verantwortlich ist. 

Der Gerichtshof führt weiter aus, dass einstweilige Maßnahmen in Bezug auf Personen getroffen 
werden müssen, die sich in dem Mitgliedstaat befinden, in dem das für diese Maßnahmen 
zuständige Gericht seinen Sitz hat. Eine einstweilige Maßnahme bezüglich der elterlichen 
Verantwortung, die auf Abänderung des Sorgerechts abzielt, wird nicht nur in Bezug auf das Kind 
selbst getroffen, sondern auch in Bezug auf den Elternteil, auf den das Sorgerecht neu übertragen 
wird, sowie den anderen Elternteil, dem das Sorgerecht infolge des Erlasses der Maßnahme 
entzogen wird. Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Vater in einem anderen Mitgliedstaat lebt, 
und nichts weist darauf hin, dass er sich in dem Mitgliedstaat befindet, dessen Gericht die 
Zuständigkeit für sich beansprucht. 

Schließlich stellt der Gerichtshof fest, das eines der Grundrechte des Kindes der in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankerte Anspruch auf regelmäßige persönliche 
Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen ist, dessen Wahrung zweifellos dem 
Wohl jedes Kindes entspricht. Ein widerrechtliches Verbringen des Kindes aufgrund einer einseitig 
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von einem Elternteil getroffenen Entscheidung beraubt das Kind zumeist der Möglichkeit, 
regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zum anderen Elternteil zu pflegen. 
Eine Maßnahme, die regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden 
Elternteilen verhindern würde, könnte allenfalls durch ein Interesse des Kindes gerechtfertigt 
werden, das so stark ist, dass es das dem genannten Grundrecht zugrunde liegende Interesse 
überwiegt. Eine ausgewogene und angemessene Abwägung aller betroffenen Interessen, die 
auf objektiven Überlegungen zur Person des Kindes und zu seinem sozialen Umfeld 
beruhen muss, hat aber grundsätzlich in einem Verfahren vor dem in der Hauptsache 
zuständigen Gericht zu erfolgen.  

Der Gerichtshof kommt zu dem Ergebnis, dass das Recht der Union einem Gericht eines 
Mitgliedstaats nicht erlaubt, eine einstweilige Maßnahme bezüglich der elterlichen 
Verantwortung zu erlassen, die darauf abzielt, das Sorgerecht für ein Kind, das sich im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats befindet, einem Elternteil zuzusprechen, wenn ein 
Gericht eines anderen Mitgliedstaats, das dafür zuständig ist, den Sorgerechtsstreit in der 
Hauptsache zu entscheiden, bereits eine Entscheidung erlassen hat, mit der das Sorgerecht 
für das Kind vorläufig auf den anderen Elternteil übertragen worden ist, und diese 
Entscheidung im erstgenannten Mitgliedstaat für vollstreckbar erklärt wurde. 

 
HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem 
bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Rechts der Union oder 
nach der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den 
nationalen Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der 
Entscheidung des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung bindet in gleicher Weise andere 
nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. 
  

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht  

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über   
„Europe by Satellite“   (+32) 2 2964106 

 
 
 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=rechercher&numaff=C-403/09
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


